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In einer Mitteilung der Basler Staatsan-
waltschaft wird einer der Fälle be-
schrieben: Nachdem ein Mann eine
Freundschaftsanfrage von einer unbe-
kannten Frau erhalten hatte, vereinbar-
ten sie einen Videochat. Die Frau gab
an, an einer Beziehung interessiert zu
sein, und zog sich daraufhin aus. An-
schliessend forderte sie den Mann dazu
auf, dies ebenfalls zu tun. Erst nach
Chatende wurde dem Opfer mitgeteilt,
dass das Video aufgezeichnet worden
war.

Es wurde ihm umgehend damit ge-
droht, dass das Video in sozialen Netz-
werken veröffentlicht werde, wenn er
nicht mehrere tausend Franken bezah-

le. Der Mann weigerte sich, worauf das
Video hochgeladen wurde. Vor dem Er-
stellen solcher Videos und Bilder war-
nen die Staatsanwaltschaft und die Ju-
gendanwaltschaft. Die intimen Bilder,
welche vor allem von Jugendlichen oft
als Liebesbeweis versendet werden,
könnten zum Beispiel bei einem Bezie-
hungsende gegen sie verwendet wer-
den. Ist ein solches Video bereits im In-

ternet, solle der Anbieter der Plattform
kontaktiert werden, welcher die Inhalte
löschen könne, empfehlen die Behör-
den.

Sextortion, wie die Erpressung mit
einschlägigem Bildmaterial heisst, ist
kein neues Phänomen. Dass die Staats-
anwaltschaft gerade jetzt Alarm
schlägt, hat einen Grund: In den letz-
ten Tagen sind mehrere entsprechende
Anzeigen eingegangen. Konkret liegen
vier Fälle vor. «Wir gehen in diesen De-
likten von einer hohen Dunkelziffer
aus», sagt Sprecher Peter Gill auf Anfra-
ge der bz. Hinweise, dass die Fälle zu-
sammenhängen, liegen nicht vor. Be-
troffen seien insbesondere Männer un-
terschiedlichsten Alters. In manchen
Fällen kennen sich Opfer und Täter:
«Speziell bei jüngeren Menschen wer-
den Bilder aus dem Intimbereich als
Treu- oder Liebesbeweis eingefordert
oder unaufgefordert verschickt», sagt
Gill. Daraus können Fallen entstehen,
die Quellen für unterschiedliche For-
men der Kriminalität, von Erniedri-
gung bis Erpressung, verwendet wer-
den können.

In Basel häufen sich Fälle von
Erpressung mit Sexfotos
Sextortion In den letzten
Tagen haben in Basel mehrere
Personen Anzeige erstattet –
sie wurden mit Nacktfotos
erpresst, die sie in Chats
geteilt hatten.

VON PEDRO SCHÖN

«Wir gehen in diesen Delik-
ten von einer hohen Dunkel-
ziffer aus.»
Peter Gill Sprecher Basler Staatsanwaltschaft

POSTENSCHLIESSUNG
Auch Münchenstein
wehrt sich
Nach den Gemeinden aus dem Wal-
denburgertal (bz von gestern) spricht
sich nun auch der Münchensteiner Ge-
meinderat in einem Schreiben an die Si-
cherheitsdirektion gegen die Schlies-
sung von sieben Posten der Kantons-
polizei aus. Darin betont der Gemeinde-
rat etwa, dass die geplante Aufsto-
ckung der Patrouillen den Verlust eines
Postens nicht aufwiegen würde. Der
Wegfall des Postens in Münchenstein
würde nicht mit den Absichten der Kan-
tonspolizei korrespondieren, präsenter
bei der Bevölkerung zu sein und das Si-
cherheitsgefühl zu steigern. (BZ)

A18
Sperrung wegen
Deckbelagsarbeiten
Von Freitag, 7. Oktober, 19 Uhr, bis Mon-
tag, 10. Oktober, 5 Uhr, wird auf der A18
zwischen Reinach Süd und Aesch Nord
ein neuer Deckbelag eingebaut. Des-
halb wird der Verkehr in Fahrtrichtung
Delémont vor dem Tunnel Reinach auf
die Gegenfahrbahn übergeleitet. Die
Ein- und Ausfahrten Reinach Süd in
Richtung Delémont sowie Aesch Nord
sind in beide Fahrtrichtungen gesperrt.

Umleitungen werden signalisiert. Bei
schlechter Witterung wird die Sperrung
am Wochenende vom 14. bis 17. Oktober
durchgeführt. (BZ)

LANDRAT
Trägerverein wehrt sich
gegen Kreditbefristung
Die Volkswirtschafts- und Gesundheits-
kommission beantragt, den Verpflich-
tungskredit für die Beratungsstellen für
Schwangerschafts- und Beziehungsfra-
gen nur für zwei statt wie bisher vier Jah-
re zu genehmigen. Dagegen wehrt sich
nun die Trägerorganisation Frauenrech-
te beider Basel mit einem Schreiben an
alle Landräte. Die Beratungsstellen sei-
en kostengünstig, da dank Prävention
teure therapeutische Massnahmen ver-
hindert würden. Die Befristung des Kre-
dits könnte dazu führen, dass weniger
Zeit für die Beratung bleibt. (BZ)

BUBENDORF
Le Murenberg erhält
Michelin-Stern
Am Freitag kommt der Guide Michelin
2017 in den Handel. Darin werden zwölf
Schweizer Restaurants zum ersten Mal
mit einem Stern vertreten sein. Unter ih-
nen befindet sich das Le Murenberg in
Bubendorf. (BZ/SDA)

NACHRICHTEN

«Römische Münzen von guter Qualität.
Schatzgrube!», hiess der Werbespruch auf
der Versteigerungs-Plattform. Jahrelang
verkaufte der heute 31-jährige Mann aus
Ormalingen etwa 14 000 alte Münzen und
über 2500 andere antike Kunstgegenstän-
de für über 600 000 Franken via Ebay, Ri-
cardo und auch über diverse eigene Web-
seiten in alle Welt.

Gehandelt wurde mit allem, was die
Grabstätten hergaben: Gereinigte wie
auch ungereinigte Marmorköpfe, Gürtel-
schnallen, Nägel, Spiegel, Messer, Statuet-
ten, Armreifen, Ringe, Glocken, Öllam-
pen, neolithische Keramik sowie Münzen
aus Silber, Bronze und Kupfer. Die Objek-
te stammen allesamt aus der Türkei, Bul-
garien und Serbien. Anfangen mit dem
Handel hatte der Mann noch als Schüler
im Haus der Eltern; mit der Zeit entwi-
ckelte es sich zu einem regelrechten Ge-
schäft. Im Jahr 2012 griff die Baselbieter
Staatsanwaltschaft mit einer Razzia durch,
der Mann sass fünf Monate in Untersu-
chungshaft.

«Die Münzen waren ja herrenlos»
Heute lebt der Mann zurückgezogen im

Wallis und hat den Namen seiner Frau an-
genommen, nebenbei handelt er mit Berg-
kristallen. Gerichtspräsidentin Jacqueline
Kiss erwähnte zum Prozessauftakt gestern
Mittwoch eine frühere Aussage von ihm,
wonach er bewusst unter dem existenz-
rechtlichen Minimum lebe, um nicht bis
zum Lebensende Schulden abstottern zu
müssen. Vor Gericht antwortete er darauf
nur indirekt: «Für mich ist es optimal so,
wie es jetzt ist.»

Der Aussteiger besitzt einen universitä-
ren Abschluss als Jurist und hatte vor der
Verhandlung offenbar in einem schriftli-
chen Thesenpapier verwirrende Aussagen
zu seinem Handel gemacht, was gestern
zu mehreren Nachfragen der Richter führ-
te. «Wenn sie in meinem Garten Schmuck
ausgraben, ist das dann ihr Eigentum?»,
frage Kiss den Mann. «Der ist ja nicht her-
renlos. Die Münzen waren ja herrenlos»,
betont er. «Sie akzeptieren das Eigentums-
recht des Staates dort nicht?», hakte die
Richterin nach. «Das kann man so nicht
sagen. Ausgraben aus dem Boden, das ist
meiner Meinung nach kein Unrecht»,
meinte er.

Bankbüchlein vergraben
Tatsächlich aber fallen Funde von alten

Gegenständen fast überall dem Staat zu,
entsprechend ist auch in Serbien, Bulgari-

en und der Türkei die Ausfuhr sowie der
Handel ohne Bewilligung verboten. Teil-
weise reiste er selber in die Länder und
kaufte die Münzen lokalen Schatzsuchern
oder Bauern ab, teilweise liess er die Ware
von anderen über die Grenzen schmug-
geln. So wurden im Juni 2009 rund acht
Kilogramm an Münzen und Ringen in ei-
nem aus der Türkei kommenden Lastwa-
gen in Bayern sichergestellt, die Lieferung
sollte an ihn gehen. Grosse Mengen ver-
kaufte er auch über «Verkaufsagenten» in
Deutschland.

Der Mann besass nicht nur mehrere
Konten in verschiedenen Ländern, son-
dern für die Aufbewahrung der Gegen-
stände auch einige Schrankfächer in di-
versen Kantonalbanken über die ganze
Schweiz verteilt. Bankunterlagen über ein
Sparkonto mit 59 000 Franken vergrub er

kurzerhand unter einer Fichte vor dem
Chalet der Eltern in Kandersteg.

Verdacht auf Geldwäscherei
In einem Telefongespräch machte er ein-

mal einen Witz darüber, dass er in der Ein-
kommenssteuererklärung die Zahl Null
eingetragen habe. Was er nicht wusste:
Sein Telefon wurde bereits überwacht. Die
Staatsanwaltschaft attestiert ihm allerdings
auch, dass ohne sein Geständnis das Spar-
konto wohl nie entdeckt worden wäre.

Staatsanwältin Ludovica Del Giudice
warf ihm vor Gericht allerdings auch vor,
dass er selbst dann mit dem illegalen Han-
del nicht aufgehört habe, als Ebay sein
Konto gesperrt habe. «Es ist nicht egal,
woher die zahlreichen Münzen kommen.
Die illegalen Ausgrabungen haben in den
europäischen Mittelmeerländern alarmie-

rende Dimensionen angenommen», be-
tonte sie in ihrem Plädoyer. Der Fall ist
rechtlich kompliziert: Für eine Bestrafung
des Mannes in der Schweiz muss die Tat
auch in den Herkunftsländern strafbar
und dort noch nicht verjährt sein. Nebst
Hehlerei und Geldwäscherei wirft man
dem Mann auch mehrfache Verstösse ge-
gen das Kulturgütertransfergesetzes vor,
er sei dabei gewerbsmässig vorgegangen.

Ihm drohen 24 Monate bedingt
Bei dem Angeklagten wurde Asperger

diagnostiziert, er soll dennoch voll schuld-
fähig sein. Die Staatsanwaltschaft fordert
eine bedingte Freiheitsstrafe von 24 Mo-
naten sowie zusätzlich eine Geldstrafe.

Die drei Richter beraten den Fall nun
während vier Tagen, das Urteil fällt Mitte
nächster Woche.

VON PATRICK RUDIN

Strafgericht Während Jahren trieb ein Baselbieter einen schwunghaften Handel mit antiken Gegenständen aus
Raubgrabungen. Nun muss er sich wegen Verstössen gegen das Kulturgütertransfergesetz verantworten

Geklaut, was die Grabstätten hergaben

Via Ebay, Ricardo und Direktversand in die ganze Welt: Der Angeklagte verhökerte antike Kunstgegenstände, die eigentlich dem Staat gehören. STAATSANWALTSCHAFT BL

«Ausgraben aus
dem Boden, das ist
meiner Meinung
nach kein Unrecht.»
Angeklagter auf die Frage, ob er
das Eigentumsrecht des Staates
respektiere. 

Ursula
Textfeld
06.10.2016
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